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RS OGH 1982/9/30 8Ob59/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1982

Norm

StVO §2 Abs1 Z2

Rechtssatz

Bei der Lösung der Frage, welche Teile der Bundesstraße im Unfallsbereich zur Unfallszeit als Fahrbahn im Sinne des §

2 Abs 1 Z 2 StVO anzusehen waren, ist von den tatsächlichen Verkehrsverhältnissen auszugehen, wie sie sich den

Verkehrsteilnehmern damals darstellten.
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